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In dieser Ausgabe: 

Sehr geehrte Damen und 
Herren, 
 
die elektronische Rechnung 
(E-Rechnung) wird dazu 
führen, dass Unternehmen 
ihre Prozesse neu strukturie-
ren müssen. Das Bundesfi-
nanzministerium hat nun ein 
Anwendungsschreiben im 
Entwurf veröffentlicht. Das 
finale Schreiben ist für den 
Beginn des 4. Quartals 2024 
anvisiert. Dennoch sollten 
sich Unternehmen bereits 
jetzt mit der Umstellung 
befassen. 
Darüber hinaus ist in diesem 
Monat auf folgende Aspekte 
hinzuweisen:  
§ Vom Bundesfinanzhof 

gibt es gute Nachrichten 
in Sachen Grundsteuer- 
und Bewertungsrecht. 
Danach müssen Steuer-
pflichtige unter bestimm-
ten Bedingungen die 
Möglichkeit haben, einen 
unter dem festgestellten 
Grundsteuerwert liegen-

den Wert ihres Grund-
stücks nachzuweisen. 
Eine Entscheidung über 
die Verfassungsmäßigkeit 
des neuen Bewertungs-
rechts ist damit aber 
nicht verbunden. 

§ Unterhaltsleistungen sind 
dann nur als außerge-
wöhnliche Belastungen 
abziehbar, wenn das 
Vermögen des Unter-
haltsempfängers 15.500 
EUR nicht übersteigt. 
Dabei sind, so der Bun-
desfinanzhof, die Unter-
haltsleistungen nicht in 
die Vermögensberech-
nung einzubeziehen. 

§ Der Bundesfinanzhof hat 
dem Europäischen Ge-
richtshof eine Frage zur 

Vorabentscheidung vor-
gelegt: Er möchte wissen, 
ob das Aufteilungsgebot 
für Beherbergungsleistun-
gen (Umsatzsteuersatz für 
die Übernachtung: 7 %; 
Nebenleistungen: 19 %) 
rechtmäßig ist. 

Diese und weitere interes-
sante Informationen finden 
Sie in der Ausgabe für Au-
gust 2024.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Fritz Schardt 
Vereidigter Buchprüfer  
Steuerberater 
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Fälligkeit 10.9.2024 für UStVA, LStAnm, EStVZ,KStVZ 

Scheckzahlungen Der Scheck muss dem FA spätestens 3 Werktage vor dem Fälligkeitstag vorliegen 

Überweisung 13.9.2024 für UStVA, LStAnm, EStVZ,KStVZ 

Beiträge 09/2024 spätestens 26.09.2024 

Termine September 2024 
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Elektronische Rechnungen: Anwendungsschreiben liegt im Entwurf 
vor 

ab der Rz. 53 aufgeführt. 
Verpfl ichtete Unternehmer, E-
Rechnung und sonstige Rechnung 
Unternehmer sind nach § 14 Abs. 2 
UStG zur Ausstellung einer Rechnung 
verpflichtet, wenn der Umsatz nicht 
nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG steuerfrei 
ist: 
a) für eine Leistung an einen anderen 

Unternehmer für dessen Unterneh-
men, 

b) für eine Leistung an eine juristi-
sche Person, die nicht Unterneh-
mer ist, 

c) für eine steuerpflichtige Werkliefe-
rung (§ 3 Abs. 4 S. 1 UStG) oder 
sonstige Leistung im Zusammen-
hang mit einem Grundstück an 
einen anderen als unter a) oder b) 
g e n a n n t e n  E m p f ä n g e r 
(Nichtunternehmer oder Unterneh-
mer für dessen nichtunternehmeri-
schen Bereich). 

Beachten Sie  
Bei Umsätzen zwischen inländischen 
Unternehmern ist regelmäßig eine  
E-Rechnung auszustellen. Dies ist der 
Fall, wenn sowohl der leistende Un-
ternehmer als auch der Leistungsemp-
fänger im Inland oder in einem der in 
§ 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebie-
te ansässig sind.  
Ist mindestens einer der beteiligten 
Unternehmer nicht im Inland oder in 
einem der in § 1 Abs. 3 UStG bezeich-
neten Gebiete ansässig, dann besteht 
keine Pflicht zur Ausstellung einer E-
Rechnung. 
Bei den zuvor unter Buchstabe b) und 
c) genannten Fällen kann eine sonstige 
Rechnung (z. B. Papierrechnung) aus-
gestellt werden. Eine Ausstellung und 
Übermittlung als E-Rechnung oder als 
eine sonstige Rechnung in einem an-
deren elektronischen Format ist in 
diesen Fällen nur mit der Zustimmung 
des Empfängers möglich. 
Zulässige Formate  
Das Bundesfinanzministerium widmet 
sich der Frage nach den zulässigen 
Formaten sehr ausführlich auf rund 
drei Seiten (unter Gliederungspunkt 
2.3). Generell gilt: E-Rechnungen kön-
nen sowohl in einem rein strukturier-
ten als auch in einem hybriden Format 
erstellt werden.  
Ein zulässiges elektronisches Rech-
nungsformat muss vor allem gewähr-
leisten, dass die Rechnungspflichtan-

gaben (§ 14 Abs. 4 UStG) elektronisch 
übermittelt und ausgelesen werden 
können. Die Verwendung von struktu-
rierten Formaten, die auf der Norm EN 
16931 beruhen, ist immer zulässig. 
Unter bestimmten Voraussetzungen 
sind auch andere Formate möglich. 
Welches (zulässige) Format verwendet 
wird, ist eine zivilrechtliche Frage, die 
nur zwischen den Vertragsparteien zu 
entscheiden ist. 
Umfang, Übermittlung und Empfang  
Voraussetzung für eine E-Rechnung ist 
u. a., dass sie eine elektronische Ver-
arbeitung ermöglicht. Dies bedeutet, 
dass für eine ordnungsmäßige Rech-
nung alle umsatzsteuerlichen Pflicht-
angaben (vgl. §§ 14, 14a UStG) im 
strukturierten Teil der E-Rechnung 
enthalten sein müssen.  
Hinsichtlich der Leistungsbeschrei-
bung gilt, dass die im strukturierten 
Teil der E-Rechnung enthaltenen An-
gaben eine eindeutige Identifizierung 
der abgerechneten Leistung ermögli-
chen müssen. Es können aber ergän-
zende Angaben in einem in die E-
Rechnung integrierten Anhang aufge-
nommen werden. 
Für die Übermitt lung von E-
Rechnungen kommen z. B. der Ver-
sand per E-Mail (Achtung: Eine PDF ist 
keine E-Rechnung), die Bereitstellung 
der Daten mittels einer elektronischen 
Schnittstelle oder die Möglichkeit des 
Downloads über ein (Kunden-)Portal 
in Betracht. 
Beachten Sie 
Die Übergabe der XML-Datei auf ei-
nem externen Speichermedium  
(z. B. USB-Stick) erfüllt nicht die Vo-
raussetzungen der Übermittlung in 
elektronischer Form. 
Merke 
Verweigert der Rechnungsempfänger 
die Annahme einer E-Rechnung bzw. 
ist er hierzu technisch nicht in der 
Lage, hat er kein Anrecht auf eine 
alternative Ausstellung einer sonstigen 
Rechnung. In diesem Fall gelten die 
umsatzsteuerlichen Pflichten des Aus-
stellers auch als erfüllt, wenn er eine E
-Rechnung ausgestellt und sich nach-
weislich um eine ordnungsgemäße 
Übermittlung bemüht hat. 
Verträge als Rechnungen  
Verträge sind als Rechnung anzuse-
hen, soweit sie die nach § 14 Abs. 4 
UStG erforderlichen Angaben enthal-

Die elektronische Rechnung (kurz: E-
Rechnung) ist beschlossene Sache. Sie 
wird dazu führen, dass Unternehmen 
ihre Prozesse ändern bzw. neu struk-
turieren müssen. Das Bundesfinanzmi-
nisterium plant, hierzu ein Anwen-
dungsschreiben zu veröffentlichen. Ein 
Entwurf (16 Seiten) wurde den Ver-
bänden bereits am 13.6.2024 mit der 
Gelegenheit zur Stellungnahme über-
sandt. Die endgültige Veröffentlichung 
des Schreibens ist für den Beginn des  
4. Quartals 2024 geplant. Dennoch 
sollten sich Unternehmen bereits jetzt 
mit der Neuregelung befassen. 
Allgemeines und Übergangsregelun-
gen  
Durch das Wachstumschancengesetz 
(BGBl I 2024, Nr. 108) wurden die 
Regelungen zur Ausstellung von Rech-
nungen nach § 14 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) für nach 2024 ausgeführte 
Umsätze neu gefasst. Kernpunkt der 
Neuregelung: Die obligatorische  
E-Rechnung bei Umsätzen zwischen 
i n l än d i s c h e n  U n t e r n e hm e r n 
(inländische B2B-Umsätze). 
Ausgenommen sind Rechnungen über 
Leistungen, die nach § 4 Nr. 8 bis 29 
UStG steuerfrei sind, sowie Rechnun-
gen über Kleinbeträge bis 250 EUR (§ 
3 3  d e r  U m s a t z s t e u e r -
Durchführungsverordnung [UStDV]) 
und Fahrausweise (§ 34 UStDV). 
Beachten Sie 
Da die Umsetzung einige Zeit bean-
spruchen wird, können nach den Vor-
gaben des § 27 UStG Übergangsrege-
lungen genutzt werden: Der allgemei-
ne Übergangszeitraum beträgt zwei 
Jahre (Pflicht somit ab 2027). Für Un-
ternehmer mit einem Gesamtumsatz 
von bis zu 800.000 EUR im Jahr 2026 
gelten demgegenüber drei Jahre. 
Merke 
Hinsichtlich des Empfangs einer E-
Rechnung gilt keine Übergangsrege-
lung, er ist somit vom 1.1.2025 an 
durch den Rechnungsempfänger zu 
gewährleisten! 
Hierfür reicht es aus, wenn der Emp-
fänger ein E-Mail-Postfach zur Verfü-
gung stellt. Die Beteiligten können 
abweichend hiervon aber auch andere 
elektronische Übermittlungswege ver-
einbaren. 
Beachten Sie 
Weitere Informationen zu den Über-
gangsregeln sind im Entwurfsschreiben 

¢ Wagner und Partner mbB 
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Wirtschaft 
Verbraucherpreisindex (Änderung zum Vorjahreswert) 

 
 

 Verzugszins bei Rechtsgeschäften (§ 288 Abs. 1 und 2 BGB) 

 

 

Monat: 06/23 11/23 02/24 05/24 06/24 

BRD gesamt: + 6,4 % + 3,2 % + 2,5 % + 2,4 % + 2,2 % 

Zeitraum Basiszins VerzugszinsVerbraucher VerzugszinsUnternehmer 

1.1. - 30.6.17 - 0,88 % 4,12,% 8,12 %* 

1.7. - 31.12.17 - 0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

1.1.18 - 31.12.22 - 0,88 % 4,12 % 8,12 % 

1.1.-30.6.23 + 1,62 % 6,62 % 10,62 % 

1.7. - 31.12.23 + 3,12 % 8,12 % 12,12 % 

Ab.1.1.24 + 3,62 % 8,62 % 12,62 % 
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Elektronische Rechnungen: Anwendungsschreiben liegt im Entwurf 
vor 

druck bringen, dass es sich um eine 
berichtigte Rechnung handelt.  
Eine solche Berichtigung wirkt unter 
den übrigen Voraussetzungen auf den 
Zeitpunkt der Ausstellung der sonsti-
gen Rechnung zurück, auch wenn der 
Vorsteuerabzug zunächst nicht mög-
lich war. 
Beachten Sie 
Erfolgt keine Rechnungsberichtigung, 
dann kann auch aus einer sonstigen 
Rechnung unter Anlegung eines stren-
gen Maßstabes ein Vorsteuerabzug 
möglich sein, sofern das Finanzamt 
über sämtliche Angaben verfügt, um 
die materiellen Voraussetzungen für 
den Vorsteuerabzug zu überprüfen. 
Aufbewahrung  
Der strukturierte Teil einer E-
Rechnung ist so aufzubewahren, dass 
er in seiner ursprünglichen Form vor-
liegt und die Anforderungen an die 
Unveränderbarkeit erfüllt werden. 
Eine maschinelle Auswertbarkeit sei-
tens der Finanzverwaltung muss si-
chergestellt sein.  
Sofern in einem zusätzlichen über-
sandten Dokument Aufzeichnungen 
enthalten sind, die für die Besteuerung 
von Bedeutung sind (beispielsweise 
Buchungsvermerke), sind diese eben-
falls so aufzubewahren, dass sie in 
ihrer ursprünglichen Form vorliegen 
und die Anforderungen an die Unver-

änderbarkeit erfüllt werden.  
Beachten Sie 
Das vollständige Entwurfsschreiben 
können Sie unter www.iww.de/
s11125 abrufen. 
Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und 
bieten Ihnen Unterstützung sowie 
spezielle Software-Lösungen zur Er-
weiterung Ihrer Buchhaltung zum 
Thema E-Rechnung an. Mehr über 
mögliche Lösungen finden Sie auf E-
Rechnung: Erfolgreiche Umsetzung in 
Unternehmen (datev.de) (https://
www.datev.de/web/de/aktuelles/e-
rechnung-mit-datev/umsetzung-der-e-
rechnung/e-rechnung-erfolgreiche-
umsetzung-in-unternehmen/) 
Auch wir in der Kanzlei sind diesen 
Schritt bereits gegangen und werden 
unsere Rechnungen zukünftig als E-
Rechnung versenden. Wenn Sie damit 
bereits vor dem 1.1.2025 einverstan-
den sind, teilen Sie uns das gerne jetzt 
schon unter Angabe Ihrer  
E-Mailadresse mit. Sie erhalten dann 
unsere Rechnungen per E-Mail, die 
von der DATEV bereitgestellt wird. 
Der Absender lautet:  
e-invoice@datev.de. Stellen Sie sicher, 
dass die E-Mail nicht im Spam-Ordner 
bei Ihnen im Mailpostfach zugeordnet 
wird. 

ten. Sofern eine Pflicht zur Ausstellung 
einer E-Rechnung bei einem Dauer-
schuldverhältnis (z. B. Mietverhältnis) 
besteht, ist es ausreichend, wenn für 
den ersten Teilleistungszeitraum eine 
E-Rechnung ausgestellt wird, welcher 
der zugrunde liegende Vertrag als 
Anhang beigefügt wird oder sich aus 
dem sonstigen Inhalt klar ergibt, dass 
es sich um eine Dauerrechnung han-
delt. 
Für Dauerschuldverhältnisse ist spätes-
tens bis zum Auslaufen der vom Rech-
nungsaussteller angewendeten Über-
gangsregelung eine initiale E-
Rechnung nach vorstehender Rege-
lung zu erteilen. Dies gilt auch für 
Dauerschuldverhältnisse, die vor dem 
1.1.2025 begründet worden sind. 
Vorsteuerabzug  
Bestand eine Verpflichtung zur Aus-
stellung einer E-Rechnung und wird 
stattdessen eine sonstige Rechnung 
ausgestellt, handelt es sich um keine 
ordnungsmäßige Rechnung. Folglich 
berechtigt die ausgestellte Rechnung 
dem Grunde nach nicht zum Vorsteu-
erabzug. 
Merke 
Eine sonstige Rechnung kann durch 
eine E-Rechnung berichtigt werden. 
Diese muss durch eine spezifische 
und eindeutige Bezugnahme auf die 
ursprüngliche Rechnung zum Aus-

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 
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durch Feststellung des Grundsteuer-
werts auf den 1.1.2022 als einheitli-
chen Hauptfeststellungsstichtag ermit-
telt. Die für die Feststellung des 
Grundsteuerwerts maßgeblichen Vor-
schriften enthalten nicht zuletzt wegen 
der Neubewertung von über  
36 Millionen wirtschaftlichen Einhei-
ten eine Vielzahl von Typisierungen 
und Pauschalierungen. 
Das Finanzgericht hatte ernstliche 
Zweifel sowohl an der einfachrechtli-
chen Rechtmäßigkeit der Grundsteuer-
wertbescheide als auch an der Verfas-
sungsmäßigkeit der Bewertungsvor-
schriften und gewährte deshalb die 
beantragte Aussetzung der Vollzie-
hung. Die dagegen erhobenen Be-
schwerden des Finanzamts hat der 
Bundesfinanzhof als unbegründet zu-
rückgewiesen. 
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
bestehen bereits einfachrechtliche 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit der 
Grundsteuerwertfeststellungen in Be-
zug auf die Höhe der festgestellten 
Grundsteuerwerte. Denn die Steuer-
pflichtigen müssen bei einer Verlet-
zung des Übermaßverbots die Mög-

lichkeit haben, einen niedrigeren Wert 
nachzuweisen – auch wenn der Ge-
setzgeber dies nicht ausdrücklich ge-
regelt hat.  
Der Gesetzgeber verfügt gerade in 
Massenverfahren über einen großen 
Typisierungs- und Pauschalierungs-
spielraum. Das Übermaßverbot kann 
aber verletzt sein, wenn sich der 
Grundsteuerwert als erheblich über 
das normale Maß hinausgehend er-
weist. Dies setzt nach der Rechtspre-
chung zu anderen typisierenden Be-
wertungsvorschriften voraus, dass der 
festgestellte Wert den nachgewiesenen 
niedrigeren gemeinen Wert um 40 % 
oder mehr übersteigt – und dies war 
infolge der Besonderheiten in den 
Streitfällen nicht auszuschließen.  
Merke 
Eine abschließende Entscheidung über 
die Verfassungsmäßigkeit des neuen 
Bewertungsrechts ist damit nicht ver-
bunden. Es handelt sich „nur“ um 
Beschlüsse im Rahmen der summari-
schen Prüfung des Aussetzungsverfah-
rens.  

Grundsteuer im Bundesmodell: Erste Zweifel, aber Verfassungsmäßig-
keit noch ungeklärt 
Der Bundesfinanzhof hat in zwei Ver-
fahren des vorläufigen Rechtsschutzes 
zu den Bewertungsregelungen des 
neuen Grundsteuer- und Bewertungs-
rechts entschieden. Danach müssen 
Steuerpflichtige unter bestimmten 
Bedingungen die Möglichkeit haben, 
einen unter dem festgestellten Grund-
steuerwert liegenden Wert ihres 
Grundstücks nachzuweisen. Weil 
deswegen bereits Zweifel an der Höhe 
der festgestellten Grundsteuerwerte 
bestanden, war nicht mehr zu prüfen, 
ob die neue Grundsteuer grundsätzli-
chen verfassungsrechtlichen Zweifeln 
unterliegt. 
In beiden Streitfällen hatten die An-
tragsteller beim Finanzgericht erfolg-
reich beantragt, die Grundsteuerwert-
feststellungen für ihre Wohnimmobi-
lien von der Vollziehung auszusetzen. 
Die Bescheide waren auf der Grundla-
ge des neuen Bundesmodells ergan-
gen, das in mehreren Bundesländern 
(z. B. in Nordrhein-Westfalen) Anwen-
dung findet.  
Danach wird die Bemessungsgrundla-
ge für die Grundsteuer, die ab 2025 
von den Gemeinden erhoben wird, 

2018 geleistete Unterhaltsvorauszah-
lung für Januar 2019 i. H. von 500 
EUR.  
Das Finanzamt lehnte den Abzug der 
Zahlungen als außergewöhnliche Be-
lastungen ab, da S über eigenes Ver-
mögen verfüge, das die maßgebliche 
Grenze von 15.500 EUR überschreite. 
Die dagegen erhobene Klage war 
nicht erfolgreich, aber die Revision. 
Zunächst stellte der Bundesfinanzhof 
zwar fest, dass die seit 1975 unverän-
derte Höhe des Schonvermögens 
(15.500 EUR) nicht anzupassen ist. 
Dieses liegt 2019 noch deutlich ober-
halb des Grundfreibetrags (9.168 EUR) 
und unterschreitet auch nicht das Ver-
mögen, was das Zivil- und Sozialrecht 
dem Bedürftigen als „Notgroschen“ 
zugestehen.  

Der Bundesfinanzhof folgte dem Fi-
nanzgericht aber nicht bei der Vermö-
gensberechnung. Denn angesparte 
und noch nicht verbrauchte Unter-
haltsleistungen werden grundsätzlich 
erst nach Ablauf des Jahres ihres Zu-
flusses zu (abzugsschädlichem) Ver-
mögen.  
Die vorschüssige Zahlung für Januar 
2019 gilt nach § 11 des Einkommen-
steuergesetzes erst in 2019 als bezo-
gen und ist somit beim Vermögen zum 
1.1.2019 nicht zu berücksichtigen. Zu 
diesem Zeitpunkt ist von einem 
(unschädlichen) Vermögen von 
15.450 EUR auszugehen, das im 
Streitzeitraum auch nicht über 15.500 
EUR angewachsen ist. 

Unterhaltsleistungen als außergewöhnliche Belastungen  

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
dass Unterhaltsleistungen nur dann als 
außergewöhnliche Belastungen ab-
ziehbar sind, wenn das Vermögen des 
Unterhaltsempfängers 15.500 EUR 
(Schonvermögen) nicht übersteigt. 
Zudem hat er klargestellt, dass die 
monatlichen Unterhaltsleistungen 
nicht in die Vermögensberechnung 
einzubeziehen sind. 
Sachverhalt 
Steuerpflichtige machten Unterhalts-
zahlungen an den volljährigen Sohn 
(S), für den kein Kindergeldanspruch 
bestand, für den 1.1. bis 30.9.2019 
(Studienabschluss) als außergewöhnli-
che Belastungen geltend. Das Bank-
konto des S wies zum 1.1.2019 ein 
Guthaben (15.950 EUR) aus. Darin 
enthalten war eine Ende Dezember 

¢ Wagner und Partner mbB 
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steuerliche Maßnahmen entgegen-
kommen.  
Möglich sind u. a.  
§ die Anpassung steuerlicher Voraus-

zahlungen, 
§ die Stundung fälliger Einkommen-, 

Körperschaft- oder Umsatzsteuer-
beträge und 

§ der Aufschub von Vollstreckungen. 

Beachten Sie  
Auch in anderen Bundesländern sind 
im Mai und Juni 2024 durch die Un-
wetter mit Hochwasser Schäden ent-
standen. Daher wurden auch für Bay-
ern, Rheinland-Pfalz und das Saarland 
Katastrophenerlasse mit steuerlichen 
Erleichterungen veröffentlicht. Dabei 
ist zu beachten, dass einige Erlasse 
bereits aktualisiert wurden.  

Hochwasser: Steuerliche Entlastungen für die Betroffenen 

Durch die Unwetter mit Hochwasser 
in der Zeit von Ende Mai 2024 bis 
Anfang Juni 2024 sind in weiten Tei-
len Baden-Württembergs beträchtliche 
Schäden entstanden. Die Beseitigung 
dieser Schäden wird bei vielen Steuer-
pflichtigen zu erheblichen finanziellen 
Belastungen führen. Daher möchte 
das Finanzministerium Baden-
Württemberg den Geschädigten durch 

Gegenstände des Verwaltungsvermö-
gens. Darunter fallen dem Grunde 
nach auch Dritten zur Nutzung über-
lassene Grundstücke. Diese können 
im Rahmen der Erbschaftsteuer zwar 
auch begünstigt sein, etwa wenn (wie 
im Streitfall) der Erblasser seinen ur-
sprünglich selbst betriebenen Gewer-
bebetrieb unbefristet verpachtet und 
den Pächter testamentarisch als Erben 
einsetzt.  
Eine Ausnahme besteht dabei jedoch 
für solche Betriebe, die schon vor der 
Verpachtung nicht die Voraussetzun-
gen der erbschaftsteuerrechtlichen 
Privilegierung erfüllt haben. Dies ist 
bei einem Parkhaus der Fall. Denn die 
dort verfügbaren Parkplätze als Teile 
des Parkhausgrundstücks wurden 
schon durch den Erblasser als damali-
gen Betreiber an die Autofahrer – und 
somit an Dritte – zur Nutzung überlas-
sen.  
Beachten Sie  
Zudem handelt es sich dabei auch 

nicht um die Überlassung von Woh-
nungen, die der Gesetzgeber wiede-
rum aus Gründen des Gemeinwohls 
für die Erbschaftsteuer privilegiert hat.  
Keine Rolle spielt auch, ob zu der 
Überlassung der Parkplätze weitere 
gewerbliche Leistungen (z. B. eine Ein
- und Ausfahrtkontrolle und eine Ent-
geltzahlungsdienstleistung) hinzukom-
men. Darauf stellt das Erbschaftsteuer-
gesetz nämlich nicht ab. 
Der Bundesfinanzhof sah auch keine 
verfassungswidrige Ungleichbehand-
lung im Verhältnis zu anderen Grund-
stücksüberlassungen, wie z. B. im 
Rahmen des Absatzes eigener Erzeug-
nisse durch einen Brauereibetrieb oder 
im Zusammenhang mit einer land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebstätig-
keit. Dass der Gesetzgeber solche 
Betriebe (wie auch die erwähnten 
Wohnungsunternehmen) als förde-
rungswürdig ansah, ist von seinem 
weiten Entscheidungsspielraum ge-
deckt. 

Erbschaftsteuer: Parkhaus nicht begünstigt 

Bei der Erbschaftsteuer zählt ein Park-
haus zum nicht begünstigten Verwal-
tungsvermögen. Das hat der Bundesfi-
nanzhof aktuell entschieden. 
Sachverhalt 
Der Steuerpflichtige war testamenta-
risch eingesetzter Alleinerbe seines im 
Jahr 2018 verstorbenen Vaters (= Erb-
lasser). Zum Erbe gehörte ein mit ei-
nem Parkhaus bebautes Grundstück. 
Der Erblasser hatte das Parkhaus als 
Einzelunternehmen ursprünglich selbst 
betrieben und ab dem Jahr 2000 dann 
unbefristet an seinen Sohn verpachtet.  
Das Finanzamt stellte den Wert des 
Betriebsvermögens fest und behandel-
te das Parkhaus dabei als sogenanntes 
Verwaltungsvermögen, das bei der 
Erbschaftsteuer nicht begünstigt ist. 
Das Finanzgericht und der Bundesfi-
nanzhof schlossen sich dieser Auffas-
sung an. 
Grundsätzlich wird Betriebsvermögen 
bei der Erbschaftsteuer privilegiert. 
Das gilt allerdings nicht für bestimmte 

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

hat nun die Staatenaustauschliste 
2024 bekannt gegeben. Enthalten sind 
die Staaten, mit denen der automati-
sche Datenaustausch zum 30.9.2024 
erfolgt. 
Weitere Informationen zum Informati-
onsaustausch erhalten Sie u. a. auf der 
Webseite des Bundeszentralamts für 

Steuern (unter www.iww.de/s2991). 
Beachten Sie 
Nach einem aktuellen Urteil des Bun-
desfinanzhofs verstößt der Finanzkon-
ten-Informationsaustausch nicht gegen 
Grundrechte und ist verfassungsge-
mäß. 
 

Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz: 
Finale Staatenaustauschliste 2024 liegt vor 
Nach den Vorgaben des Finanzkonten
-Informationsaustauschgesetzes wer-
den Informationen über Finanzkonten 
in Steuersachen zwischen dem Bun-
deszentralamt für Steuern und der 
zuständigen Behörde des jeweils an-
deren Staates automatisch ausge-
tauscht. Das Bundesfinanzministerium 

Kapitalanleger 
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licht. Die aktualisierten Taxonomien 
stehen unter www.esteuer.de zur An-
sicht und zum Abruf bereit. 
Beachten Sie  
Die neuen Taxonomien sind grund-
sätzlich für die Bilanzen der Wirt-
schaftsjahre zu verwenden, die nach 
d e m  3 1 . 1 2 . 2 0 2 4  b e g i n n e n 
( Wi r t s ch a f t s j a h r  2 02 5  od e r 

2025/2026). Es wird aber nicht bean-
standet, wenn diese auch für das Wirt-
schaftsjahr 2024 oder 2024/2025 ver-
wendet werden. 
Die Übermittlungsmöglichkeit mit 
diesen neuen Taxonomien wird für 
Testfälle voraussichtlich ab November 
2024 gegeben sein; für Echtfälle ab 
Mai 2025. 

E-Bilanz: Aktualisiertes Datenschema veröffentlicht 

Unternehmen müssen den Inhalt der 
Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung grundsätzlich nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung übermitteln. 
Das Bundesfinanzministerium hat nun 
das aktualisierte Datenschema der 
Taxonomien (Version 6.8) als amtlich 
vorgeschriebenen Datensatz veröffent-

Für die Vermietung von Wohn- und 
Schlafräumen, die ein Unternehmer 
zur kurzfristigen Beherbergung von 
Fremden bereithält, greift die Umsatz-
steuerermäßigung auf 7 %.  
Beachten Sie 
Dies gilt nach der gesetzlichen Rege-
lung (§ 12 Abs. 2 Nr. 11 S. 2 Umsatz-
steuergesetz) aber nicht für Leistun-
gen, die nicht unmittelbar der Vermie-
tung dienen, auch wenn diese Leistun-
gen mit dem Entgelt für die Vermie-
tung abgegolten sind. 
Bisher war der Bundesfinanzhof der 
Ansicht, dass das Aufteilungsgebot in 
Einklang mit dem Unionsrecht steht 

und dem Grundsatz der Einheitlichkeit 
der Leistung vorgeht, wonach eine 
(unselbstständige) Nebenleistung das 
Schicksal der Hauptleistung teilt.  
Ganz so sicher ist sich der Bundesfi-
nanzhof aber infolge der jüngeren 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs nicht mehr. Deshalb hat 
er nun beim Europäischen Gerichtshof 
angefragt. Es ist zu hoffen, dass sich 
der Europäische Gerichtshof zeitnah 
und eindeutig äußern wird, damit zu 
dieser Frage (endlich) Rechtssicherheit 
besteht. 

Umsatzsteuersätze bei Hotelumsätzen: Nun ist der Europäische Ge-
richtshof gefragt 
Der Bundesfinanzhof hat dem Europä-
ischen Gerichtshof eine Frage zur 
Vorabentscheidung vorgelegt: Er 
möchte wissen, ob das gesetzliche 
Aufteilungsgebot für Beherbergungs-
leistungen rechtmäßig ist. Danach 
unterliegt die Übernachtungsleistung 
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz i. 
H. von 7 %. Für Nebenleistungen, die 
nicht unmittelbar der Beherbergung 
dienen, gilt dagegen der Regelsteuer-
satz (19 %). In den drei Streitfällen 
ging es um Parkplatzgestellungen, 
Frühstücksleistungen, die Gestellung 
von Fitness- und Wellnesseinrichtun-
gen sowie von W-LAN. 

¢ Wagner und Partner mbB 
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erhöhten Einkommensgrenzen gelten 
erstmals für vermögenswirksame Leis-
tungen, die nach 2023 angelegt wer-
den. Das Bundesfinanzministerium 
(Schreiben vom 31.5.2024, Az. IV C 5 
- S 2439/19/10003 :005) hat nun zur 

Anwendung des 5. VermBG unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen 
Änderungen Stellung genommen. 

Aktualisiertes Anwendungsschreiben zur Arbeitnehmer-Sparzulage 

Mit der Neufassung des Fünften Ver-
mögensbildungsgesetzes (5. VermBG) 
wurde die Einkommensgrenze bei der 
Arbeitnehmer-Sparzulage auf 40.000 
EUR bzw. bei der Zusammenveranla-
gung auf 80.000 EUR angehoben. Die 

Umsatzsteuerzahler 
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oder der Form der Datenverarbeitung 
durch die Finanzverwaltung.  
Beachten Sie 
Auch ist der Auskunftsanspruch nicht 
davon abhängig, für welche Steuerart 
die Datenverarbeitung erfolgt. Grund-
sätzlich ist der datenschutzrechtliche 
Auskunftsanspruch darauf beschränkt, 
dass der Steuerpflichtige darüber infor-
miert wird, welche ihn betreffenden 
personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden. 
Der Auskunftsanspruch gewährt 
grundsätzlich aber kein Recht auf die 
(elektronische) Zurverfügungstellung 
von Kopien von ganzen Akten bzw. 
einzelnen Dokumenten mit personen-
bezogenen Daten. Nur ausnahmswei-
se, wenn der Steuerpflichtige diese 
zwingend benötigt, um seine Rechte 
n a c h  d e r  D a t e n s c h u t z -
Grundverordnung durchsetzen zu 
können, sind ihm auch Kopien von 
Dokumenten mit seinen personenbe-
zogenen Daten (elektronisch) zur Ver-

fügung zu stellen. 
Zu den Grenzen des Auskunftsan-
spruchs hat der Bundesfinanzhof im 
Übrigen klargestellt, dass die Finanz-
verwaltung zwar einen gegen sie ge-
richteten Auskunftsanspruch nach der 
Datenschutz-Grundverordnung zu-
rückweisen kann, falls dieser offen-
kundig unbegründet oder exzessiv ist. 
Hierfür muss sie jedoch die Umstände 
darlegen, die zu einer offenkundigen 
Unbegründetheit bzw. zu einem Ex-
zess des Auskunftsersuchens führen. 
Dass der Steuerpflichtige mit seinem 
Auskunftsersuchen Ziele außerhalb 
der Datenschutz-Grundverordnung 
verfolgt, erlaubt der Finanzverwaltung 
nicht, die Auskunft über die verarbei-
teten personenbezogenen Daten zu 
verweigern. 

Voraussetzungen und Reichweite des datenschutzrechtlichen Aus-
kunftsanspruchs 
Der Bundesfinanzhof hat erstmals zu 
den Voraussetzungen und der Reich-
weite des datenschutzrechtlichen Aus-
kunftsanspruchs entschieden. 
Hintergrund: Die Datenschutz-
Grundverordnung gewährt in Art. 15 
Abs. 1 einen Anspruch auf Auskunft, 
welche personenbezogenen Daten 
über einen Steuerpflichtigen verarbei-
tet werden. 
Sachverhalt 
Im Streitfall verlangte ein Steuerpflich-
tiger gegenüber dem Finanzamt die 
Zurverfügungstellung (elektronischer) 
Kopien von Verwaltungsakten mit den 
ihn betreffenden personenbezogenen 
Daten, was sowohl das Finanzamt als 
auch das Finanzgericht ablehnten. 
Der Bundesfinanzhof hat nun ent-
schieden, dass ein Steuerpflichtiger 
vom Finanzamt grundsätzlich Aus-
kunft über die ihn betreffenden perso-
nenbezogenen Daten verlangen kann 
– und zwar ungeachtet der Art der 
Aktenführung, der Art der Dokumente 

SMS zu reagieren bzw. die Einzahlung 
zu akzeptieren. 
Betrugs-SMS erkennen Sie u. a. an 
folgenden Kriterien: 
§ Steuerbescheide und Zahlungsauf-

forderungen werden vom BZSt nur 
per Brief zugestellt, niemals per 
SMS. 

§ Zahlungen sind ausnahmslos per 
Überweisung auf ein inländisches 
Konto der Bundeskasse zu leisten. 

§ Die Fälschungen sind oftmals in 
schlechtem Deutsch mit Recht-
schreibfehlern verfasst. Häufig 
werden Fachbegriffe falsch ver-
wendet. 

§ Echte Bescheide tragen immer den 
Namen und die Telefonnummer 
des verantwortlichen Bearbeiters. 

Betrugs-SMS im Namen des Bundeszentralamts für Steuern im Um-
lauf 
Seit einiger Zeit versuchen Betrüger 
per SMS an Informationen von Steuer-
zahlern zu gelangen. Sie versenden 
SMS mit dem Hinweis, dass man noch 
Steuerschulden offen habe und man 
diese bitte zeitnah bezahlen solle. 
Dann wird man dazu aufgerufen, das 
Online-Portal zu öffnen, um diese 
Einzahlung zu akzeptieren. Das Bun-
deszentralamt für Steuern (BZSt) warnt 
ausdrücklich davor, auf diese Betrug-

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 



Seite 8 Recht 
 

Leasingraten für Jobrad auch in Zeiträumen ohne 
Entgeltzahlung 

Recht 

Von Dr. Jan Blitz, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

kengeldbezugs zahlte der Mitarbeiter 
an die Arbeitgeberin keinen Beitrag 
mehr zur Leasingrate der beiden Job-
räder. Nachdem der Mitarbeiter wie-
der arbeitsfähig war, zog die Arbeitge-
berin die zwischenzeitlich angefalle-
nen Leasingraten von der nächsten 
Entgeltzahlung an den Mitarbeiter ab. 
Hiergegen wehrte sich der Mitarbeiter 
mit einer Zahlungsklage gegen seinen 
Arbeitgeber und verlangte noch Zah-
lung des für die Leasingraten einbehal-
tenen Entgelts.  
Nach der Entscheidung des Arbeitsge-
richts Aachen war die Arbeitgeberin 
berechtigt, im Rahmen einer Aufrech-
nung die Leasingraten vom Mitarbeiter 
zu fordern bzw. seine Vergütungsan-
sprüche entsprechend um die Leasing-
raten zu kürzen. Die Zahlungspflicht 
des Arbeitnehmers bestehe auch bei 
entgeltfreien Beschäftigungszeiten, 
wie hier dem Bezug von Krankengeld, 
fort. Dies sei weder überraschend 
noch unangemessen benachteiligend. 

Denn der Abschluss des Leasingver-
trags gehe auf die Initiative des Mitar-
beiters zurück, ein von ihm ausge-
wähltes Fahrrad zu leasen. Auch wäh-
rend einer längeren Arbeitsunfähigkeit 
bleibe das Fahrrad im Besitz des Mit-
arbeiters. Damit habe er weiterhin die 
Nutzungsmöglichkeit, wodurch die 
Verpflichtung zur Gegenleistung – die 
Zahlung der Leasingraten – bestehen 
bleibe. Der Mitarbeiter finanziere die 
Nutzung des Fahrrads faktisch aus 
seinem Einkommen selbst.  
 
 
 
Rechtsanwalt Dr. Blitz 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

In einem Urteil vom 02.09.2023 (Az. 
8 Ca 2199/22) hat das Arbeitsgericht 
Aachen entschieden, dass der Arbeit-
nehmer die Leasingraten eines Dienst-
rad-Leasings, das im Wege der Entgelt-
umwandlung finanziert wird, während 
des Krankengeldbezugs selbst zu tra-
gen hat.  
In dem vom Arbeitsgericht Aachen zu 
beurteilenden Fall war die Arbeitgebe-
rin Leasingnehmerin für zwei Fahrrä-
der, die dem Arbeitnehmer im Rah-
men eines Jobrad-Modells zur Nut-
zung überlassen wurden. Die Leasing-
raten wurden durch eine Entgeltum-
wandlung vom monatlichen Bruttoar-
beitsentgelt des Mitarbeiters abgezo-
gen. Der Mitarbeiter erkrankte arbeits-
unfähig und erhielt nach Ablauf des 
Entgeltfortzahlungszeitraums von 
sechs Wochen (§ 3 Entgeltfortzah-
lungsgesetz) keine Vergütungsfortzah-
lung mehr vom Arbeitgeber, sondern 
Krankengeldzahlungen von der Kran-
kenversicherung. Während des Kran-

Wir weisen darauf hin, dass die Informationen weder eine rechtliche, betriebswirtschaftliche, steuerliche noch eine 
sonstige fachliche Auskunft oder Empfehlung darstellen. Die Darstellungen können eine individuelle einzelfall-
bezogene Beratung nicht ersetzen. Die Zeitschrift wurde mit der gebotenen Sorgfalt bearbeitet. Eine Gewähr für 
Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht übernommen. 
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